
Besondere Bedingungen*) und Risikobeschreibungen
für Schulen H 3030/02

1 Versichert ist

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfol-
genden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus dem Betrieb einer öffentlichen
oder privaten Schule.

2 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

2.1 der Mitglieder des Schulvorstandes und des Kuratori-
ums in dieser Eigenschaft;

2.2 der Lehrer, Aufsichtspersonen und der sonstigen be-
schäftigten oder beauftragten Personen für Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden, die sie in Ausführung ihrer
dienstlichen Verrichtungen verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Ar-
beitsunfälle im Betrieb der Schule oder Dienststelle ge-
mäß den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder der
Reichsversicherungsordnung handelt;
eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Per-
sonenschäden aus Arbeitsunfällen von Kindern, Schü-
lern, Lernenden und Studierenden.

3 Mitversichert ist

auch die gesetzliche Haftpflicht

3.1 als Eigentümer, Mieter, Pächter, Nutznießer von
Grundstücken - ausgenommen Verkehrsübungsplätze -,
Gebäuden und Räumlichkeiten, soweit sie für den Schul-
betrieb oder als Dienstwohnung benutzt werden.

Dabei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

3.1.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unter-
nehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Repara-
turen, Abbruch-, Grabearbeiten) auf den Grundstücken bis
zu einer Bausumme von 30.000 DM je Bauvorhaben. Wird
dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (§ 2 AHB);

3.1.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer die-
ser Grundstücke aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versiche-
rung bis zum Besitzwechsel bestand;

3.1.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reini-
gung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grund-
stücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie
aus Anlaß der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben
werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß der Reichs-
versicherungsordnung handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder in-
folge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden;

3.1.4 der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser
Eigenschaft (§ 7 AHB);

3.2 aus der Erteilung von Unterricht (auch Experimental-
unterricht) sowie aus Erziehung und Aufsichtsführung;
- bei Internaten auch Unterbringung;

3.3 aus Schulveranstaltungen, die nicht über den allgemein
üblichen Rahmen hinausgehen (z.B. Elternversamm-
lungen, Schulfeste);

3.4 aus der Veranstaltung von Schüler- oder Klassenreisen
sowie Schulausflügen und aus damit verbundenen Aufent-
halten in Herbergen und Heimen;

3.5 aus der Verwendung von Sport- und Übungsgeräten zu
Unterrichtszwecken im eigenen Schulbetrieb;

3.6 aus Sicherheitseinrichtungen (z.B. Feuerschutz).

4 Risikobegrenzungen

4.1 Von der Versicherung ausgenommen und besonders zu
versichern ist,

was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung
gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risiko-
beschreibungen mitversichert ist, insbesondere

4.1.1 die Haftpflicht aus

- Forschungs- oder Gutachtertätigkeit;

- ungewöhnlicher oder besonders gefährlicher
Betätigung;

4.1.2 die persönliche Haftpflicht der Schüler.

*) Bei den umrandeten Bestimmungen handelt es sich um Besondere Bedingungen, genehmigt durch Verfügung des
Bundesaufsichtamts für das Versicherungswesen.
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4.2 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasser-
fahrzeuge

4.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhän-
gers verursachen.

4.2.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die
sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in An-
spruch genommen werden.

4.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen
Versicherten.

4.2.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 4.2.1 und 4.2.2 genannten
Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Be-
sitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei
nicht in Betrieb gesetzt wird.

4.3 Luftfahrzeuge

4.3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Luftfahrzeugs verursachen oder für die sie
als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeugs in Anspruch
genommen werden.

4.3.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen
Versicherten.

4.3.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-
rung von Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge,
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen
oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren,

b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder
Luftfahrzeugteilen,

und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit die-
sen beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen son-
stiger Schäden durch Luftfahrzeuge.

5. Außerdem gilt für

5.1 Brand- und Explosionsschäden

Bei Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit
brennbaren oder explosiblen Stoffen ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

5.2 Erteilung von Experimentalunterricht mit radioaktiven
Stoffen

§ 1
Abweichend von § 4 Ziff. I 7 AHB erstreckt sich der Ver-
sicherungsschutz auch auf die gesetzliche Haftpflicht
aus dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioak-
tiven Stoffen, Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern.

§ 2
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche

a) wegen genetischer Schäden;

b) aus Schadenfällen von Personen, die - gleichgültig für
wen oder in wessen Auftrag - aus beruflichem oder wis-
senschaftlichem Anlaß im Betrieb des Versicherungs-
nehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei energie-
reiche, ionisierende Strahlen in Kauf zu nehmen haben.
Dies gilt nur hinsichtlich der Folgen von Personenschä-
den.

§ 3
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versi-
cherten, der den Schaden durch vorsätzliches Ab-
weichen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder Anord-
nungen herbeigeführt hat. Ein derartiges vorsätzliches
Abweichen gilt als Obliegenheitsverletzung.

5.3 vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr
bei Schüler- oder Klassenreisen sowie Schulausflügen

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB -
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Deutscher
Mark.

Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der DM-Betrag bei einem inlän-
dischen Geldinstitut angewiesen ist.

6 Bei Versicherung/Mitversicherung der nachstehend auf-
geführten Risiken gilt für

6.1 Halter von Hunden, Pferden oder anderen Tieren

6.1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen (AHB) und der nachfolgenden Bestim-
mungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Halter des im Versicherungsschein und seinen
Nachträgen beschriebenen Tieres.

6.1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tier-
hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist.

6.1.3 Besondere Bedingung für Auslandsdeckung in der
Hundehalter-Haftpflichtversicherung bei vorüberge-
hendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr.

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB -
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Deutscher
Mark.

Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der DM-Betrag bei einem inlän-
dischen Geldinstitut angewiesen ist.
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